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Thüringer Landtag
7. Wahlperiode

Landesmittel für Sportstätten im Landkreis Hildburghausen

Der Fragenkatalog soll klären, welche Landesmittel seit dem Jahr 2015 für Sportstätten im Landkreis Hild-
burghausen ausgezahlt und welche Anträge aus welchen Gründen abgelehnt wurden.

Das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport hat die Kleine Anfrage 7/3719 vom 23. Au-
gust 2022 namens der Landesregierung mit Schreiben vom 29. September 2022 beantwortet:

1. Welche Landesmittel hat der Landkreis Hildburghausen für welche Sportstätten seit dem Jahr 2015 er-
halten (bitte nach Jahresscheiben, Sportstätte und Höhe der Mittel aufschlüsseln)?

Antwort:
Hierzu verweise ich auf die Anlage 1. Die Förderung erfolgte aus Mitteln des Thüringer Ministeriums für 
Bildung, Jugend und Sport. In den Jahren 2015 und 2016 wurden seitens des Thüringer Ministeriums 
für Bildung, Jugend und Sport keine Mittel an den Landkreis Hildburghausen ausgereicht. 

2. Wann wurden die entsprechenden Anträge von welcher Gemeinde/Stadt gestellt?

3. Wann erfolgte die Auszahlung der Mittel an welche Gemeinde/Stadt?

Antwort zu den Fragen 2 und 3:
Es wird auf die Anlage 1 verwiesen.

4. Wurden Anträge von Gemeinden/Städten des Landkreises Hildburghausen auf Sportstättenförderung 
nicht genehmigt, wenn ja, welche und warum?

Antwort:
Im Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport gilt gemäß Förderrichtlinie ein sogenanntes zwei-
stufiges Anmelde- und Antragsverfahren. 

Die nachfolgende Auflistung der "nicht genehmigten" (nicht im Förderplan des Thüringer Ministeriums 
für Bildung, Jugend und Sport berücksichtigten) Projekte beinhaltet folglich sowohl Anmeldungen als 
auch Anträge.

Die letzten beiden Eintragungen in der Tabelle beziehen sich auf Anträge, die beim Thüringer Ministeri-
um für Infrastruktur und Landwirtschaft zum "Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten" (Bundes-
programm) eingegangen sind, das im Rahmen der dort laufenden Städtebauförderung umgesetzt wird.

K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Hoffmann (AfD)

und

A n t w o r t

des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport
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Gemeinde/Stadt a) Angemeldete/beantragte Fördermaßnahme
b) Datum Anmeldung/Antrag

Grund der (bisherigen) 
Nicht-Förderung

Stadt Hildburghausen a) Beschallung Werra-Sport- und Freizeitbad 
b) 29.05.2015

Keine Eigenmittel, Förder-
voraussetzung nicht erfüllt

Gemeinde St. Bernhard a) Sanierung Sportlerheim 
b) 28.08.2014

begrenzte Landesmittel

Gemeinde Nahetal-
Waldau (später Stadt 
Schleusingen)

a) Sanierung Tennisanlage Hinternah 
b) 28.09.2015

begrenzte Landesmittel

Gemeinde Schleuse-
grund

a) Sportplatzumbau (Naturrasen in Kunstrasen) 
b) 05.07.2016

Antragstellung durch Ge-
meinde erfolgte nicht, da 
Projekt bereits aus Mitteln 
der Dorferneuerung ge-
fördert

Stadt Hildburghausen a) Sanierung Rasenplatz Stadion 
b) 30.06.2020

Stadt hat Anmeldung  
zurückgezogen

Stadt Hildburghausen a) Sanierung Vereinsheim Stadion 
b) 30.06.2020

Stadt hat Anmeldung  
zurückgezogen

Stadt Schleusingen a) Ersatzneubau Gebäude Freibad
b) 08.07.2020 und 15.02.2021

begrenzte Landesmittel

Gemeinde Veilsdorf a) Sanierung Turnhalle
b) 10.06.2021

begrenzte Landesmittel

Stadt Hildburghausen a) Sanierung/Ausbau Bergmann-Stadion
b)  28.10.2021 (sogenannter Jahresantrag für 

das Jahr 2022)

Programmaufstellung für 
das Jahr 2022 noch nicht 
abgeschlossen

Stadt Eisfeld a) Sanierung/Ausbau Integrative Sportanlage
b)  29.03.2021 (sogenannter Jahresantrag für 

das Jahr 2021)

Antrag entsprach nicht 
der Zielstellung der Städ-
tebauförderung

5. Welche Landesmittel standen für Sportstättenförderung seit dem Jahr 2015 insgesamt zur Verfügung 
(bitte nach Jahresscheiben aufschlüsseln)?

Antwort:
Die Mittel, die seit dem Jahr 2015 für die kommunale Sportstättenförderung im Haushalt zur Verfügung 
stehen, sind in der Anlage 2 aufgeführt.

6. Welche Kenntnisse liegen der Landesregierung darüber vor, welche Gemeinden/Städte des Landkreises 
Hildburghausen die geplanten Projekte trotz Genehmigung nicht umsetzen konnten und welche Grün-
de lagen dafür vor?

Antwort:
Die geförderten Projekte wurden umgesetzt. Die Baumaßnahmen am Freibad in Hildburghausen wer-
den gegenwärtig realisiert.

7. Wann haben diese Gemeinden und Städte (siehe vorherige Frage) die Mittel an die Landesregierung 
zurückgezahlt (bitte nach Jahresscheiben seit dem Jahr 2015 aufschlüsseln)?

Antwort:
Da alle geförderten Projekte umgesetzt wurden, waren keine Rückzahlungen nötig. Es wird auf die Ant-
wort zu Frage 6 verwiesen.

8. Erfolgte bei den genehmigten Anträgen eine Kontrolle der jeweiligen Mittelverwendung, wenn ja, wann 
und wenn nein, warum nicht?

Antwort:
Es wird auf die Anlage 1 verwiesen.



3

Drucksache 7/6412Thüringer Landtag - 7. Wahlperiode 

9. Welche Kenntnisse liegen der Landesregierung über den Sanierungs- oder Investitionsbedarf der Sport-
stätten des Landkreises Hildburghausen vor?

Antwort:
Der Landesregierung liegen keine Kenntnisse des Sanierungs- oder Investitionsbedarfs im Sinne eines 
Gesamtüberblicks vor. 

Holter 
Minister
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